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 Kürzungen der CO2-Gebäudeprogramme

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 Zum  1.  Februar  2006  hat  die  Bundesregierung  die  Finanzmittel  für  die  CO2-
 Gebäudeprogramme  erheblich  aufgestockt.  Die  KfW  Bankengruppe  hatte  dazu
 sehr  günstige  Kredite  mit  einem  Zinssatz  von  1  Prozent  angeboten.  Offensicht-
 lich  fällt  die  Nachfrage  jedoch  höher  aus  als  erwartet,  denn  seit  dem  1.  Juni
 2006 wurden die Zinssätze deutlich erhöht.

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g

 Auf  der  Grundlage  des  Koalitionsvertrages  zwischen  CDU/CSU  und  SPD  hat
 die  Bundesregierung  beschlossen,  die  Mittel  für  die  Förderung  der  energeti-
 schen  Gebäudesanierung  erheblich  aufzustocken.  Allein  für  die  Programme  der
 KfW  Förderbank  sollen  von  2006  bis  2009  jährlich  1  Mrd.  Euro  Haushalts-
 mittel  zur  Verfügung  stehen,  gegenüber  rund  360  Mio.  Euro  in  den  Vorjahren.
 Zusätzlich  wird  ein  Programm  zur  energetischen  Sanierung  von  Bauten  des
 Bundes  in  den  Jahren  2006  bis  2009  mit  jährlich  120  Mio.  Euro  finanziert.
 Darüber  hinaus  können  Privathaushalte  ab  2006  die  Arbeitskosten  von  energe-
 tischen  Renovierungs-  und  Modernisierungsmaßnahmen  im  Rahmen  von  §  35a
 Einkommensteuergesetz  steuermindernd  geltend  machen.  Vor  diesem  Hinter-
 grund  handelt  es  sich  um  eine  umfassende  Ausweitung  und  keine  „Kürzung  der
 CO2-Gebäudeprogramme“.

 1.  Wie  hoch  ist  die  Nachfrage  nach  den  CO2-Gebäudeprogrammen  seit  der
 Verbesserung  der  Kreditkonditionen  zum  1.  Februar  2006  im  Vergleich  zu
 den Vorjahren 2002 bis 2005?

 Wie verteilt sich die Nachfrage auf die unterschiedlichen Programme?

 Mit  der  KfW  ist  vereinbart,  parallel  sowohl  in  den  bundesfinanzierten  als  auch
 in  den  aus  Eigenmitteln  der  KfW  verbilligten  Programmen  und  Programmtei-
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len  Verbesserungen  vorzunehmen.  Das  Programm  Wohnraum  Modernisieren
 wurde  im  Jahre  2005  von  der  KfW  mit  Eigenmitteln  betrieben,  die  Förderung
 von  Energiesparhäusern  40/Passivhäusern  war  im  Jahre  2004  noch  Bestandteil
 des  CO2-Gebäudesanierungsprogramms  (dort  als  Maßnahmenpaket  6).  Infolge-
 dessen  ist  der  Vergleich  zu  den  Vorjahren  nur  eingeschränkt  aussagekräftig.  Der
 Jahresvergleich  der  Darlehenszusagen  zu  den  einzelnen  Programmteilen  ist  aus
 Tabelle 1 der Anlage ersichtlich.

 2.  a)  Warum  wurden  zu  Beginn  dieses  Jahres  die  KfW-Programme  erheblich
 aufgestockt  und  die  Zinssätze  gesenkt,  um  diese  Senkung  nach  nur  drei
 Monaten wieder rückgängig zu machen?

 b)  Warum wurde die Nachfrage so unterschätzt?

 Die  Bundesregierung  und  die  KfW  Förderbank  starteten  am  1.  Februar  2006
 eine  Initiative  zur  Stützung  von  Wachstum  und  Beschäftigung  in  Handwerk
 und  Baugewerbe.  In  den  Programmen  CO2-Gebäudesanierungsprogramm,
 Wohnraum  Modernisieren  und  Ökologisch  Bauen  wurden  eine  Reihe  von  Pro-
 grammbestimmungen  geändert  und  der  Zugang  zu  den  Fördermitteln  verbes-
 sert  bzw.  vereinfacht.  In  diesem  Zusammenhang  waren  besonders  günstige
 Zinskonditionen  zunächst  bis  Ende  Februar  vorgesehen.  Sie  wurden  anschlie-
 ßend  um  vier  Wochen  bis  Ende  März  weiter  aufrechterhalten.  Damit  sollte  die
 zu  Beginn  des  Jahres  aufgrund  des  langen  Winters  stagnierende  Nachfrage
 nach  Bauleistungen  angestoßen  werden.  Als  dieses  Ziel  erreicht  war,  erfolgte
 eine  schrittweise  Erhöhung  der  Zinsen.  Dies  war  den  Banken  bereits  im  Vorfeld
 kommuniziert  worden.  Im  Zeitraum  Februar/März  2006  wurden  die  Pro-
 gramme  in  sehr  hohem  Umfang  vor  allem  durch  private  Bauherren  nachgefragt.
 Insgesamt  konnten  so  die  von  der  Bundesregierung  beabsichtigten  Investitions-
 effekte bereits zu Beginn des Jahres angestoßen werden.

 3.  Wie  hoch  waren  bzw.  sind  die  in  den  Jahren  2002  bis  heute  vergebenen
 Finanzmittel, aufgeschlüsselt nach Bundesländern?

 Die  regionale  Aufteilung  der  Darlehenszusagen  nach  Bundesländern  ist  aus
 Tabelle 2 der Anlage ersichtlich.

 4.  Wer  beantragte  in  den  Jahren  2002  bis  heute  die  Fördermittel  (aufgeschlüs-
 selt nach Privatpersonen, Wohnungsbaugesellschaften, Selbstnutzer)?

 Die  Aufteilung  der  Darlehenszusagen  nach  Investorengruppen  ist  aus  Tabelle  1
 der Anlage ersichtlich.

 5.  Wie viele Mittel wurden für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben?

 Aus welchem Titel wurden diese bezahlt?

 In  dem  erfragten  Zeitraum  ab  Februar  2006  bis  heute  wurden  keine  Mittel  für
 Öffentlichkeitsarbeit  zugunsten  der  KfW-Programme  zur  Förderung  der  ener-
 getischen Gebäudesanierung ausgegeben.
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6.  Warum  wurde  der  Zinssatz  für  das  Programm  „Wohnraummodernisieren
 (Öko-Plus)“ stärker angehoben als für das Programm „Standard“?

 Die  Variante  ÖKO-PLUS  des  Programms  Wohnraum  Modernisieren  wird  seit
 dem  1.  Februar  2006  aus  Bundesmitteln  verbilligt.  Dadurch  erfuhr  dieser  Pro-
 grammteil  zum  1.  Februar  eine  deutlich  stärkere  Reduzierung  der  Zinssätze  als
 die  Variante  STANDARD,  die  die  KfW  aus  Eigenmitteln  verbilligt.  Gleich-
 zeitig  werden  diese  Darlehen  wie  in  allen  bundesverbilligten  Programmen  und
 -teilen  zu  100  Prozent  ausgezahlt.  Für  einen  Konditionenvergleich  sind  deshalb
 nicht  nur  die  Nominal-  sondern  v.  a.  die  Effektivzinssätze  maßgeblich,  bei
 denen  u.  a.  die  Darlehensauszahlung  und  andere  Nebenkosten  berücksichtigt
 werden  (vgl.  dazu  die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  der  Frage  48  des  Abge-
 ordneten Peter Hettlich, Bundestagsdrucksache 16/1842).

 7.  Wie  wirkt  sich  die  Reduzierung  des  Teilschulderlasses  von  15  auf  10  Pro-
 zent aus?

 Welche Ersparnis erwartet die Bundesregierung?

 Durch  die  Reduzierung  des  Teilschulderlasses  wie  auch  durch  die  weiteren
 Änderungen  der  Programmbestimmungen  und  Konditionen  ergibt  sich  keine
 Ersparnis  an  Haushaltsmitteln.  Vielmehr  soll  bei  weiterhin  hoher  Nachfrage  das
 Budget für die Förderprogramme eingehalten werden.

 8.  Wie  hoch  ist  der  Einspareffekt  durch  die  Änderung  der  Förderkriterien  bei
 Fenstererneuerungen?

 Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

 9.  Wie  hoch  sind  die  Einsparungen  durch  die  neuen  Konditionen  insgesamt?

 Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

 10.  Sind weitere Verschärfungen der Förderkriterien geplant?

 In  welchem  Umfang  und  in  welchen  Programmen  sind  Kürzungen  ge-
 plant?

 Wann sollen diese Verschärfungen gegebenenfalls in Kraft treten?

 Seit  seiner  Auflage  im  Jahre  2001  war  das  CO2-Gebäudesanierungsprogramm
 tendenziell  degressiv  ausgestaltet.  Dies  manifestierte  sich  u.  a.  in  schrittweisen
 Verschärfungen  der  technischen  Anforderungen  (z.  B.  Mindest-Dämmstoff-
 dicken)  oder  in  der  im  November  2004  vorgenommenen  Reduzierung  des
 Tilgungszuschusses  (Teilschulderlass)  von  20  v.  H.  auf  dann  15  v.  H.  Diese
 Degressivität  der  Förderung  soll  auch  in  Zukunft  beibehalten  werden.  Die  Ein-
 zelheiten  werden  derzeit  noch  innerhalb  einer  mit  den  Bundesministerien  der
 Finanzen,  für  Wirtschaft  und  Technologie,  für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reak-
 torsicherheit  sowie  der  Kreditanstalt  für  Wiederaufbau  gebildeten  Arbeits-
 gruppe abgestimmt.
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11.  Warum  werden  die  erfolgreichen  CO2-Gebäudeprogramme  nicht  aus  den
 frei  werdenden  Mitteln  aus  der  Eigenheimzulage  aufgestockt  und  finan-
 ziert?

 Das  CO2-Gebäudesanierungsprogramm  wird  –  wie  eingangs  erwähnt  –  bis
 2009  mit  jährlich  1  Mrd.  Euro  Programmmitteln  finanziert.  Durch  den  Wegfall
 der  Eigenheimzulage  werden  im  Bundeshaushalt  keine  Mittel  frei.  Auf  der  Ein-
 nahmenseite des Haushaltes werden lediglich Ausfälle reduziert.

 12.  Wie  bewertet  die  Bundesregierung  die  hohe  Nachfrage  nach  Förderungen
 im Bau- und Sanierungsbereich?

 Die  rege  Inanspruchnahme  des  Programms  seit  Februar  hat  mit  dazu  beigetra-
 gen,  dass  im  Verlaufe  des  ersten  Halbjahres  die  Auftragseingänge  in  Handwerk
 und  Baugewerbe  erheblich  zugenommen  haben.  Zugleich  wird  gegenüber  den
 Vorjahren  ein  deutlich  größerer  Beitrag  zur  Energieeinsparung  im  Gebäude-
 bereich  und  zum  Klimaschutz  geleistet.  Dies  wird  von  der  Bundesregierung  als
 Erfolg und Erfüllung der mit dem Programm verfolgten Ziele gewertet.
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Anlage
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